
Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate 
Governance Kodex 
Gemäß § 161 AktG sind der Vorstand und der Aufsichtsrat der PAION AG 
verpflichtet, jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im 
amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der 
„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (der „Kodex“) 
in der jeweils gültigen Fassung entsprochen wurde und wird oder welche 
Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der PAION AG erklären gemäß § 161 AktG: 
Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2020 entsprach 
die PAION AG sämtlichen Empfehlungen des Kodex in der am 20. März 2020 
veröffentlichten Fassung („DCGK 2019/2020“) mit Ausnahme der folgenden 
Abweichungen. 
 

• Empfehlung F.2 DCGK 2019/2020: 
Nach der Empfehlung F.2 DCGK 2019/2020 sollen der Konzernabschluss und 
der Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und die 
verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen binnen 45 Tagen nach Ende 
des jeweiligen Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein. 
  
In Bezug auf den Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung der 
verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen hat die Gesellschaft der 
Empfehlung F.2 DCGK erstmals mit Wirkung für den Halbjahresbericht 2021 
nicht entsprochen. Die Abweichung von der Empfehlung ist auf folgenden 
Umstand zurückzuführen: 
  
Für die Erstellung der Halbjahresberichte wesentliche Information der 
Umsatzmeldungen der Remimazolam-Lizenznehmer liegen jeweils erst 
frühestens Ende Juli eines Jahres vor. Um eine Berücksichtigung dieser für die 
Halbjahresberichte wesentlichen Information in jedem Fall sicherzustellen, wird 
die Gesellschaft der Empfehlung F.2 DCGK 2019/2020 in Bezug auf den 
Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung der verpflichtenden 
unterjährigen Finanzinformationen auch zukünftig nicht entsprechen. 
 



•  Empfehlung in C.5 DCGK 2019/2020: 
„Wer dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, soll insgesamt 
nicht mehr als zwei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten 
Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen und keinen Aufsichtsratsvorsitz 
in einer konzernexternen börsennotierten Gesellschaft wahrnehmen“. 
  
Herr Dr. Chris Tanner, Mitglied des Aufsichtsrats der PAION AG, war bis Ende 
2020 Vorstand der börsennotierten Gesellschaft Cassiopea SpA. und hatte 
mehr als zwei weitere Aufsichtsratsmandate in konzernexternen Gesellschaften 
oder vergleichbare Funktionen. Mit dem Ausscheiden von Herrn Dr. Tanner mit 
Wirkung zum 31. Dezember 2020 aus dem Vorstand der börsennotierten 
Gesellschaft entspricht die PAION AG der Empfehlung C.5 des Kodex. 
 
Die PAION AG wird den Empfehlungen des DCGK 2019/2020 auch künftig mit 
der vorgenannten Abweichung von der Empfehlung F.2 entsprechen. 
Aachen, im Dezember 2021 
  
Aufsichtsrat der PAION AG 
Für den Aufsichtsrat: Dr. Jörg Spiekerkötter, Vorsitzender des Aufsichtsrats 
 
  
Vorstand der PAION AG 
Dr. James Phillips, Vorsitzender des Vorstands 
Abdelghani Omari, Mitglied des Vorstands 
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